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Information für Betreiber von AwSV-Anlagen, SVO und GÜG in Bayern 

Anlagenprüfung und Fachbetriebs-
zertifizierung in der Corona-Krise 

1 Vorbemerkung 

Die zur Eindämmung des Corona-Virus vorgeschriebenen Maßnahmen setzen die Anfor-

derungen der AwSV nicht außer Kraft. Dennoch können sich daraus Hinderungsgründe 

beim Vollzug der AwSV ergeben. Dem einheitlichen Vorgehen bei verhinderten Anlagen-

prüfungen und Zertifizierungen von Fachbetrieben sollen die nachstehenden Hinweise 

dienen. 

2 Anlagenprüfung nach AwSV 

Folgende Fallgestaltungen sind zu betrachten: 

1. Firmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte als Betreiber der An-

lage können oder dürfen auf Grund von Maßnahmen zur Eindämmung der 

Virus-Ausbreitung nicht besucht werden. 

2. Der für die Prüfung vom Betreiber oder von der SVO vorgesehene SV zählt 

zu einer Risikogruppe oder befindet sich in Quarantäne. 

2.1 Fall 1 

Der Zutritt zur Anlage ist nicht zulässig, eine Anlagenprüfung nach § 46 Abs. 2 und 3 

i. V. m. Anlage 5 und 6 AwSV ist nicht durchführbar. 

2.1.1 Fall 1a 

Eine wiederkehrende Prüfung gem. Spalte 3 Anlage 5 und 6 AwSV ist zu verschieben 

und nach Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus unverzüglich 

nachzuholen, spätestens nach drei Monaten. Wird damit die in Spalte 3 Anlage 5 und 6 

AwSV vorgegebene Frist überschritten, ist vorab die zuständige Kreisverwaltungsbe-

hörde vom Betreiber unter Nennung des Grundes und der voraussichtlichen Dauer des 

Hinderungsgrundes zu informieren. 

2.1.2 Fall 1b 

Anlagen, die vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung gem. 

Spalte 2 Anlage 5 und 6 AwSV zu prüfen sind, dürfen nicht (wieder) in Betrieb gehen, 

bevor die Prüfung durchgeführt worden ist. 
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2.1.3 Fall 1c 

Anlagen, die bei Stilllegung gem. Spalte 4 Anlage 5 und 6 AwSV zu prüfen sind, dürfen nicht so weit 

verändert werden, dass der Sachverständige die ordnungsgemäße Stilllegung und das Vorliegen von 

Anhaltspunkten für Boden-/Grundwasserverunreinigungen bei der nachgeholten Prüfung nicht mehr be-

urteilen kann. 

2.2 Fall 2 

Die SVO des für die Prüfung vorgesehenen Sachverständigen hat für Ersatz zu sorgen oder den Prüfauf-

trag zurückzugeben, insbesondere wenn die in Spalte 3 Anlage 5 und 6 AwSV vorgegebene Frist über-

schritten würde. 

2.3 Weitere Hinweise 

Muss aus den genannten Gründen eine Prüfung verschoben werden, sind die Betreiber der Anlagen ge-

halten, ihren Betreiberpflichten insbesondere im Hinblick auf die regelmäßige Kontrolle der Anlagen und 

die entsprechende Dokumentation weiter nachzukommen und gegebenenfalls Eigenüberwachungsinter-

valle zu verkürzen. 

Ein nach hinten geschobenes Prüfdatum verschiebt entsprechend die nächste wiederkehrende Prüffrist 

nicht. Für die nächsten wiederkehrenden Prüfungen ist der ursprüngliche Termin der Prüfungen heranzu-

ziehen (siehe Fußnote 4 von Anlage 5 und 6 AwSV). 

3 Fachbetriebszertifizierung nach AwSV 

Ist eine für die wiederkehrende Zertifizierung von Fachbetrieben notwendige Schulung, Fortbildung o. ä. 

auf Grund der zur Eindämmung des Corona-Virus getroffenen Maßnahmen momentan nicht möglich, 

kann das Zertifikat (auf wenige Monate) befristet verlängert werden. Voraussetzung ist, dass die Schu-

lung, Fortbildung o.ä. nach Wegfallen der zur Eindämmung des Corona-Virus getroffenen Maßnahmen 

nachgeholt werden und keine Anhaltspunkte vorliegen, die an der Eignung des Fachbetriebs zweifeln 

lassen. 
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